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In aller Kürze
Â Bei Kurzarbeit sinken die Arbeits-
kosten der Betriebe nicht propor tio-
nal zur ausgefallenen Arbeitszeit, 
denn ein Teil der Lohnnebenkosten 
läuft weiter. Diese Remanenzkosten 
betragen 24 oder 35 Pro zent der 
sonst üblichen Lohnkosten, je nach-
dem, in welchem Umfang die Sozial-
versicherungsbeiträge erstattet wer-
den (vgl. Abbildung 1).

Â Wenn die Betriebe aufgrund tarif-
licher Vereinbarungen Zuschüsse 
zum Kurzarbeitergeld zahlen, sind 
die Remanenzkosten höher. Im Ex-
tremfall einer 90-prozentigen Netto-
lohnsicherung steigen sie z. B. auf 
37 oder 48 Prozent.

Â Durch die neuen Regelungen sind 
die Betriebe besser gestellt als früher: 
Ohne die Erstattung der Sozialbei-
träge lägen die Remanenzkosten bei 
46 bis 59 Prozent der Lohnkosten.

Â Betriebe sparen durch Kurzarbeit 
Entlassungs- und Wiedereinstel-
lungskosten, die Kurzarbeiter behal-
ten ihren Arbeitsplatz und neh men 
dafür Einkommensverluste in Kauf. 
Damit leisten beide Seiten einen Bei-
trag zur Beschäftigungssicherung.

Â Die Remanenzkosten wirken Mit-
nahmeeffekten und strukturellen 
Ver härtungen entgegen. Denn die 
Betriebe werden bestrebt sein, Kurz-
arbeit nur im erforderlichen Umfang 
einzusetzen und möglichst solche 
Arbeitsplätze über Wasser halten, für 
die wieder Land in Sicht ist.

Kurzarbeit wird grundsätzlich von der 
Bun desagentur für Arbeit (BA) finanziert. 
Aber auch die Betriebe leisten einen Bei-
trag: Obwohl sie für ausgefallene Stunden 
keine Löhne und Gehälter zahlen, bleibt 
ihnen ein Teil der Personalkosten, die so 
genannten Remanenzkosten. Diese spielen 
bei der Inanspruchnahme des In struments 
eine wichtige Rolle. 
In diesem Kurzbericht wird untersucht, 
welche Kosten, aber auch welche Vorteile 
den Betrieben verbleiben, wenn sie mit 
Kurzarbeit Entlassungen vermeiden.

Durch die konjunkturelle Kurzarbeit sollen 
bei vorübergehendem Arbeitsausfall den 
Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und den 
Betrieben die eingearbeiteten Arbeitskräf-
te erhalten werden. Wenn die Geschäfte 
schlechter gehen, können die Unternehmen 
damit in dieser Zeit ihre Personalkosten 
durch Arbeitszeitverkürzungen statt durch 
Entlassungen anpassen. Die sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer erhalten für 
die Ausfallstunden von der Bundesagen-
tur für Arbeit Kurzarbeitergeld. Es beträgt 
wie beim Arbeitslosengeld 67 Prozent bzw. 

60 Prozent des ausgefallenen Nettolohnes, 
je nachdem, ob Kinder zu berücksichtigen 
sind oder nicht.

Obwohl die Betriebe für Ausfallstunden 
keine Löhne und Gehälter zahlen, verbleibt 
ihnen ein Teil der Personalkosten. Diese 
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Abbildung 1

Betriebliche Remanenzkosten bei Kurzarbeit 
mit und ohne tarifliche Nettolohnsicherung 
im Verarbeitenden Gewerbe
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Erstattung von ... % der Sozialversicherungsbeiträge

... 0 % ... 50 % ...100 %
%

mit  tariflicher Nettolohnsicherung
ohne tarifliche Nettolohnsicherung

17/2009



Remanenzkosten der Kurzarbeit beeinflussen die 
Inanspruchnahme des arbeitsmarktpolitischen Ins-
truments auf Seiten der Betriebe und nicht zuletzt 
deren Bereitschaft, auf Entlassungen zu verzichten 
und die Krise mit temporären Arbeitszeitverkür-
zungen zu überbrücken.

Im Folgenden wird auf Basis von Modellrech-
nungen dargelegt, welche Personal kosten den Be-
trieben für die Kurzarbeit nach den derzeit gelten-
den Regelungen des SGB III verbleiben. Und es wird 
erörtert, welche Vorteile den Betrieben entstehen 
können, wenn sie Entlassungen vermeiden und ein-
gearbeitete Kräfte halten.

Flexible Arbeitszeiten 
 bremsen Jobabbau

Der Abbau von Arbeitszeitguthaben und von be-
zahlten Überstunden sowie die Kurzarbeit haben die 
erste Wucht der Wirtschaftskrise am Arbeitsmarkt in 
Deutschland abgefedert und – zumindest bislang – 
größere Jobverluste verhindert.

So wurde im ersten Quartal des Jahres 2009 fast 
7 Prozent weniger produziert als vor einem Jahr. Das 
gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen – das ist die 
Summe aller geleisteten bezahlten Arbeitsstunden – 
schrumpfte im Vorjahresvergleich jedoch nur um 2,9 
Prozent, sodass  sich die Produktivität je Arbeits-
stunde zum dritten Mal in Folge verringerte. Mit 

Â

-3,9 Prozent war der Rückgang jedoch weit stärker 
als in den beiden Quartalen vorher (-0,3 bzw. -1,3 %, 
jeweils gegenüber Vorjahr). Dabei wurde die Arbeits-
zeit je Beschäftigten fast im Gleichschritt kürzer 
(-2,9 %), weil Überstunden und Guthaben auf Ar-
beitszeitkonten abgebaut wurden und immer mehr 
Kurzarbeit praktiziert wurde. So gab es im März 
schon rund 1,2 Mio. Kurzarbeiter, bei denen im 
Schnitt gut ein Drittel der Arbeitszeit ausfiel (vgl. 
Abbildung 2). 

Dagegen änderte sich bei den Beschäftigtenzahlen 
wenig. Im ersten Quartal 2009 waren sogar 0,2 Pro-
zent mehr Arbeitnehmer beschäftigt als im Vorjahr. 
Das Arbeitsvolumen wurde an die schrumpfende 
Wirt schaftsleistung also nur teilweise angepasst, und 
zwar ausschließlich durch Arbeitszeitverkürzungen.

Diese gesamtwirtschaftlichen Veränderungen er-
geben sich aus der Einsatzlogik der einzelwirtschaft-
lichen Personalpolitik. Erfahrungsgemäß passen die 
Betriebe das Arbeitsvolumen und insbesondere die 
Zahl der Beschäftigten in konjunkturell schwierigen 
Phasen zeitverzögert und nur zum Teil an. Es wird 
also temporär mehr Arbeit eingesetzt, als bei nor-
maler Auslastung der Kapazitäten erforderlich ist. 
Und die Betriebe nutzen zuerst Arbeitszeitflexibili tä-
ten, um das eingearbeitete Personal möglichst lange 
über die Krise zu halten. Dahinter steht ein betriebs-
wirtschaftliches Kalkül, bei dem die Kosten der un-
vollständigen Anpassung des Personalstands an den 
aktuellen Bedarf gegen den Nutzen der vermiedenen 
Entlassungs- und Wiedergewinnungskosten abge-
wogen werden. 

Hier setzt das Instrument der Kurzarbeit strate-
gisch an. Es befreit die Betriebe von der Pflicht zur 
Lohn- und Gehaltszahlung während der Ausfall-
zeiten und stärkt so ihre interne Flexibilität. Denn  
Kurzarbeit bietet die Alternative, im Falle von kon-
junkturell oder saisonal bedingt rückläufigen Um-
sätzen und Erlösen die Personalkosten durch eine 
Arbeitszeitverkürzung statt durch Entlassungen zu 
senken. Insbesondere bei einem temporären Auf-
tragsmangel ist dies für ein Unternehmen dann von 
Vorteil, wenn dadurch alternativ anfallende Entlas-
sungskosten und spätere Such-, Einstellungs-, und 
Einarbeitungskosten entfallen. Gesamtwirtschaft-
liche Vorteile entstehen, wenn Arbeitslosigkeit und 
fiskalische Kosten vermieden werden.

Abbildung 2

Kurzarbeiter und Arbeitsausfall in Deutschland
Januar 2008 bis März 2009
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Direkte Lohnkosten 
 sinken unterproportional

Mit der Kurzarbeit kann ein Unternehmen die Lohn-
kosten unmittelbar und kurzfristig beeinflussen, 
denn mit dieser temporären Arbeitszeitverkürzung 
wird auch das vom Betrieb zu zahlende Arbeitsent-
gelt gekürzt. So zahlt der Betrieb z. B. beim Übergang 
von der 5-Tage-Woche zur 4-Tage-Woche für die 
geleistete Arbeitszeit nur 80 Prozent des normalen 
Lohnes. Denn beim Stundenlohn entfallen die Ent-
gelte für die ausgefallenen Stunden, und beim fes-
ten Monatsgehalt wird ein durchschnittlicher Stun-
denlohn errechnet und das normale Monatsentgelt  
entsprechend verringert. Beim Leistungslohn sinken 
die Lohnkosten, weil mit der Arbeitszeitverkürzung 
die Akkordmenge abnimmt. 

Idealtypisch sinken die direkten Lohnkosten – also 
Löhne und Gehälter ohne gesetzliche Sozialkosten – 
proportional zur Arbeitszeitverkürzung. In der Pra-
xis wird der Kostenverlauf allerdings durch tarif-
vertragliche Regelungen zur Kurzarbeit modifiziert 
(WSI 2009). So gibt es in vielen Wirtschaftszweigen 
und Bezirken tarifliche Bagatellklauseln, Lohngaran-
tien bzw. Zuschussregelungen, die das Ausmaß der 
Kurzarbeit und die damit einhergehenden Lohnkür-
zungen betreffen. Solche Regelungen führen dazu, 
dass die direkten Lohnkosten unterproportional zur 
Arbeitszeitverkürzung sinken (vgl. die Beispiele und 
Erläuterungen im Infokasten rechts sowie Crim-
mann/Wießner 2009).

In einigen Tarifverträgen sind für den Arbeitszeit-
ausfall durch Kurzarbeit Untergrenzen vereinbart. 
Solche Klauseln entsprechen im Wesentlichen dem 
gesetzlichen Mindestausfall von mehr als 10 Pro-
zent als Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von 
Kurzarbeitergeld (§ 170 (1) Abs. 4 SGB III). 

In einigen Branchen ist für die Kurzarbeiter ein 
„Mindestlohn“ tariflich abgesichert. Dies geschieht 
zum einen dadurch, dass den Kurzarbeitern ein be-
stimmter Prozentsatz ihres Lohnes bei normaler Ar-
beitszeit garantiert wird. Entweder ist hier der maxi-
male Gehaltsabzug auf einen bestimmten Prozentsatz 
des Normallohnes begrenzt, oder das Ausmaß der 
Arbeitszeitverkürzung ist durch eine Mindestarbeits-
stundenzahl eingeschränkt. In diesen Fällen führen 
die Garantieklauseln dazu, dass die direkten Lohn-
kosten bei Kurzarbeit nicht unter das tariflich abge-
sicherte Mindesteinkommen sinken können.

In einigen Tarifverträgen sind für den Fall der 
Kurzarbeit betriebliche Zuschüsse vereinbart. Sie 
stocken in der Regel die Bezüge der Kurzarbeiter 
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(Nettoarbeitsentgelt plus Kurzarbeitergeld) auf ei-
nen bestimmten Prozentsatz ihres Normallohnes 
auf. Der Zuschuss setzt ein, wenn das Arbeitnehmer-
einkommen den vertraglich festgelegten Prozentsatz 
des Einkommens unterschreitet und wird mit zuneh-
mendem Arbeitsausfall größer. Im seltenen Fall eines 
völligen Arbeitsausfalls und einer 90-prozentigen 
Einkommensabsicherung (wie etwa in der Chemi-
schen Industrie) beläuft er sich auf maximal 23 bzw. 
30 Prozent des Nettoentgelts. Denn das Kurzarbei-
tergeld deckt nur 67 bzw. 60 Prozent ab, je nachdem 
ob Kinder zu berücksichtigen sind oder nicht.

Durch solche Zuschüsse entstehen dem Betrieb 
ab einer bestimmten Grenze auch für die Ausfallzeit 
direkte Lohnkosten sowie Lohnnebenkosten durch 
entsprechende Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass 
die direkten Lohnkosten bei Kurzarbeit im Normalfall 
proportional zur Arbeitszeit sinken. Sofern tarifliche 
Einkommensgarantien bei Kurzarbeit vereinbart sind, 
sinken die Kosten jedoch stark unterproportional. In 
diesen Fällen führt eine moderate Arbeitszeitverkür-
zung – im Bereich zwischen Mindestausfall und dem 
Einsetzen von Lohngarantien – zu den geringsten Re-
manenzkosten. In früheren Jahren mit hohen Kurz-
arbeiterzahlen lag der empirische Durchschnittswert 
des Arbeitsausfalls bei 30 bis 40 Prozent.

Beispiele für Lohnsicherung in Tarifverträgen

In manchen Tarifbereichen ist eine Arbeitszeitgrenze festgelegt, bei deren Un-
terschreiten die Vergütung nicht weiter gekürzt werden darf, z.B:

Â Bekleidungsindustrie Bayern, Angestellte: „Wird die wöchentliche Arbeitszeit 
auf weniger als 24 Stunden verkürzt, so darf eine weitere Gehaltskürzung nicht 
eintreten.”

In einer Reihe von Branchen ist eine tarifliche Aufstockung des gesetzlichen 
Kurzarbeitergeldes vereinbart. Dabei ist die Höhe des Zuschusses unterschied-
lich und sichert zwischen 75 und 100 Prozent des Arbeitsentgeltes: 

Â Chemische Industrie: „Die Höhe des Zuschusses errechnet sich aus dem Un-
terschiedsbetrag zwischen dem infolge des Arbeitsausfalls verminderten Netto-
arbeitsentgelt zuzüglich dem Kurzarbeitergeld und 90 Prozent des Nettoarbeits-
entgelts, das der Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit im Abrechnungszeitraum erzielt 
hätte. ... Bei der Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts werden die tariflichen 
Schichtzulagen und die tariflichen Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit 
mitberücksichtigt, nicht aber die Feiertagszuschläge.”

Â Metallindustrie Nordwürttemberg-Nordbaden: „Dieser (Zuschuss) ist so zu 
bemessen, dass Beschäftigte zum gekürzten Bruttomonatsentgelt und Kurz-
arbei-tergeld einen Ausgleich bis zu 80 Prozent des vereinbarten Bruttomo-
natsentgelts (ohne Mehrarbeit) einschließlich der leistungsabhängigen va-
riablen Be standteile des Monatsentgelts erhalten, jedoch nicht mehr als das 
Nettoentgelt, das diesem Bruttomonatsentgelt entspricht.“

Quelle: WSI-Informationen zur Tarifpolitik Nr. 66, Februar 2009
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Lohnnebenkosten 
 laufen teilweise weiter 

Neben den direkten Lohnkosten sind bei der Kurz-
arbeit die Lohnzusatzkosten von Bedeutung. Dazu 
zählen insbesondere die Kosten für bezahlte Freistel-
lungen, die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung und die Kosten für tarifliche Sonderzahlungen. 
Insgesamt belaufen sich diese in der Industrie durch-
schnittlich auf 60 bis 70 Prozent der direkten Lohn-
kosten (Institut der deutschen Wirtschaft 2008).

Kosten für bezahlte Freistellungen 

Die Lohnnebenkosten für bezahlte Freistellungen 
umfassen die bezahlten Wochenfeiertage, den be-
zahlten Tarifurlaub, die Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall und alle sonstigen laut Tarifvertrag bezahl-
ten Freistellungen. 

Im Falle von Kurzarbeit ergeben sich hier folgende 
Kosteneffekte: Die Aufwendungen für die bezahlten 
Wochenfeiertage und für den Tarifurlaub sowie für 
die sonstigen tariflichen Freistellungen  werden von 
der Kurzarbeit nicht verändert. Die Kosten der Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall während der Kurzar-
beit trägt die BA bzw. bei längeren Erkrankungen die 
Krankenkasse. Die Lohnfortzahlung ist auf den Be-
trag des Kurzarbeitergeldes beschränkt (Einzelheiten 
dazu vgl. Infokasten links).

Gesetzliche Sozialkosten 

Die Betriebe zahlen normalerweise sowohl den Ar-
beitgeber- als auch den Arbeitnehmeranteil der Bei-
träge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
der Kurzarbeiter. Seit 1. Februar 2009 beteiligt sich 
jedoch die BA daran (wie auch schon in früheren 
Jahren). So werden die Sozialbeiträge in den ersten 
sechs Monaten der Kurzarbeit zur Hälfte, ab dem 
7. Monat der Kurzarbeit voll erstattet. Im Falle von 
Qualifizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit 
werden die Sozialbeiträge von Anfang an übernom-
men. Die Beiträge zur Arbeitslosen- und Unfallversi-
cherung ent  fallen (vgl. Infokasten links).

Tarifliche Sonderzahlungen 

Hier handelt es sich um Leistungen für Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Vermögensbildung, betriebliche Al-
tersversorgung sowie sonstige besondere tarifliche 
Leistungen. Die Anspruchsvoraussetzungen und Be-
rechnungsmodalitäten für diese Sonderzahlungen 
sind in den einzelnen Tarifverträgen geregelt.

Diese Leistungen werden bei der Bemessung des 
Kurzarbeitergeldes nicht berücksichtigt. In der Re-
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Lohnnebenkosten für bezahlte Freistellungen
Die Nebenkosten für bezahlte Wochenfeiertage können sich differenziert ge-
stalten. Normalerweise laufen diese Kosten weiter, denn außerhalb von Konti-
Schicht-Betrieben fällt an gesetzlichen Wochenfeiertagen in der Regel keine Ar-
beit aus. Sollte dies der Fall sein, dann kann der Entgeltfortzahlungsanspruch 
verringert werden. So ist es arbeitsrechtlich zulässig, dass der Arbeitgeber für 
diese Tage das Arbeitsentgelt nur in Höhe des bei Kurzarbeit erzielten Gesamt-
entgelts fortzahlt. Dann handelt es sich steuer- und sozialversicherungsrecht-
lich nicht um Kurzarbeitergeld, sondern lediglich um eine Entgeltzahlung in 
ver minderter Höhe, wodurch sich die Belastungen des Betriebs ggf. etwas ver-
mindern. 

Die Zusatzkosten für den bezahlten Tarifurlaub bleiben von der Kurzarbeit unbe-
rührt, denn die Kurzarbeit vermindert weder die Dauer des Urlaubs noch die Hö-
he des Urlaubsentgelts. Auch bei lang andauernder Kurzarbeit ist der volle Tarif-
urlaub zu gewähren. Ausfalltage gelten nicht als Urlaubstage. Laut Gesetz ist 
vorgesehen, dass Urlaubsansprüche ggf. vor der Kurzarbeit abzugelten sind. Die 
Höhe des Urlaubsentgelts bemisst sich gem. § 11 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz, 
und Verdienstkürzungen infolge von Kurzarbeit bleiben dabei ausdrücklich au-
ßer Betracht, so dass sich das Urlaubsentgelt stets am Normallohn orientiert. 

Anders ist die Situation bei den Kosten der Lohn- und Gehaltsfortzahlung im 
Krankheitsfall. Sie entfallen während der Kurzarbeit für die jeweilige Dauer des 
Arbeitsausfalles. Nach § 4 Abs. 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes ist den er-
krankten Arbeitnehmern das ihnen bei regelmäßiger Arbeitszeit zustehende Ent-
gelt fortzuzahlen. In Abs. 3 ist bestimmt, dass bei Kurzarbeit die verkürzte Ar-
beitszeit als die maßgebende regelmäßige Arbeitszeit anzusehen ist. Deshalb 
erhalten erkrankte Mitarbeiter im Falle der Kurzarbeit auch nur die Entgeltan-
sprüche zugebilligt, die den übrigen kurzarbeitenden Beschäftigten zustehen.

Die Zusatzkosten für sonstige bezahlte Freistellungen werden vom Kurzarbei-
tergeld nicht tangiert, auch wenn sie tariflich vereinbart sind, denn es handelt 
sich  hier meist um Freistellungen aus persönlichen Gründen (Heirat, Jubiläum, 
Todesfall).

Lohnnebenkosten durch gesetzliche Sozialkosten
Bis zum Jahr 1988 wurden die Beitragsanteile der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer zur Sozialversicherung für den Arbeitsausfall durch Kurzarbeit voll er-
stattet. In den Folgejahren wurde die Erstattung sukzessive eingeschränkt. Ab 
dem Jahr 1994 zahlte der Betrieb den vollen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
anteil der Beiträge zur Sozialversicherung (KV, RV, PV ab 1995), bezogen auf 80 
Prozent des Bruttoentgeltausfalls. 

Durch die Beschlüsse über das Konjunkturpaket II werden die Regelungen be-
fristet wieder attraktiver gestaltet. So wurden ab dem 1. Februar 2009 dem 
Betrieb die Hälfte dieser Sozialbeiträge erstattet – bezogen auf 80 Prozent des 
Bruttolohns und pauschaliert. Bei Qualifizierung der Kurzarbeiter während der 
arbeitsfreien Zeit werden die Sozialbeiträge voll erstattet (§ 421 t SGB III). Seit 
dem 1. Juli 2009 werden diese Sozialbeiträge auch ohne Qualifizierungsmaß-
nahmen ab dem 7. Monat der Kurzarbeit voll erstattet. Die Pauschalierung be-
deutet, dass die erstatteten SV-Beiträge nicht individuell, sondern aus der Ge-
samtheit der ausgefallenen Arbeitsentgelte mittels eines festen Prozentsatzes 
errechnet werden (jeweils 19,6 %). Das praktizierte Verfahren führt zu einer 
leichten Überkompensation und entlastet die Betriebe etwas.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entfallen während der Ausfallzeit 
ganz. Nach § 24 Abs. 3 SGB III gelten zwar die Versicherungsverhältnisse als 
fortbestehend, während dieser Zeit müssen jedoch keine Beiträge geleistet  wer-
den. Die Umlage zur Berufsgenossenschaft als Trägerin der gesetzlichen Unfall-
versicherung reduziert sich mit der verringerten Lohnsumme und entfällt somit 
ebenfalls für die Ausfallzeit ganz.
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